
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900ZBKQHB5X35ID04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

  ☐ Ja   ☒ Nein

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: %

☐ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von _% an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung.

Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung investiert 
das Finanzprodukt nur in Unternehmen, die nicht gegen die ESG-Ausschlusskriterien:
 
- des Österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzprodukte und
- des FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds

verstoßen sowie über einen überdurchschnittlichen ESG-Score verfügen.

Unternehmen und Länder werden nach Ausschlusskriterien zu Themen wie Kinderarbeit, 
Korruption oder geächteten Waffen gescreent. Die Datenbank stellt dazu über 250 



Ausschlusskriterien zur Verfügung. Das ESG-Scoring basiert für Unternehmen auf tausenden 
Datenpunkten und mehr als 600 ESG-Faktoren und für Länder auf rund 50 nachhaltigen 
Kriterien zu Themen wie Klimaschutz oder Gesundheit und Sicherheit.

Anmerkung: Das Österreichische Umweltzeichen stellt außerdem Qualitäts- und 
Transparenzanforderungen an den Erhebungs- und Auswahlprozess der Investments. Das vom 
Forum für Nachhaltige Geldanlagen zertifizierte FNG-Siegel bewertet über die 
Mindeststandards hinaus im Rahmen des Stufenmodells die institutionelle Glaubwürdigkeit, 
Produktstandards, die Auswahl- und Dialogverfahren sowie ESG-KPIs des Finanzprodukts.

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Der Fonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden 
Aktivitäten sind ausgeschlossen: 

•  Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) >  
0% Umsatzerlöse 

•  Alkohol (Produktion) > 5%  Umsatzerlöse 
•  Tierversuchen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) 

> 0%  Umsatzerlöse 
•  konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0%  

Umsatzerlöse 
•  Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5%  

Umsatzerlöse 
•  Glücksspiel (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 

5%  Umsatzerlöse 
•  Gas (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 5%  Umsatzerlöse 
•  Gentechnik (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0%  Umsatzerlöse 
•  Gentechnisch veränderte Organismen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 5%  
Umsatzerlöse 
•  Unternehmen, die im Uranabbau tätig sind (Ausschluss, wenn die Umsatzerlöse 

von 0% Prozent auf Emittentenebene überschritten werden)
•  Unternehmen, die an der Stromerzeugung auf Basis von Atom-/Kernenergie 

beteiligt sind (Ausschluss, wenn die 0%-Prozent-Umsatzerlöse auf 
Emittentenebene überschritten werden)

•  Unternehmen, die sich mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und/oder der 
Herstellung von wesentlichen Komponenten für Kernkraftwerke befassen 
(Ausschluss, wenn die 0%-Prozent-Umsatzerlöse auf Emittentenebene 
überschritten werden)

•  Atomwaffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 
0%  Umsatzerlöse 

•  Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 5%  Umsatzerlöse 
•  anderen fossilen Brennstoffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 5%  

Umsatzerlöse 
•  Pestizide (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0%  Umsatzerlöse 
•  Forschung an menschlichen Embryonen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 

0%  Umsatzerlöse 
•  Tabak (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion) > 0%  Umsatzerlöse 
•  unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 

Tätigkeiten) > 0%  Umsatzerlöse 

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung 
der OECD-Leitsätze, Einbeziehung von ILO (International Labour Organization) an.

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.



Der Fonds wendet Ausschlüsse für Staaten an. Die folgenden Ausschlüsse werden 
angewandt:

• Staaten, die das Übereinkommen über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht 
ratifiziert haben.

• Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die 
Menschenrechte werden auf der Grundlage der Bewertung von Freedom House 
ausgeschlossen.

• Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind.
• Staaten, in denen die Todesstrafe legal ist.
• Staaten, die in bewaffnete Konflikte (Krieg) verwickelt sind.
• Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben.
• Atomenergie gemäß   IAEA, Atomenergie Ausbau, Biodiversität; Pressefreiheit, 

Religionsfreiheit, Waffen-Rüstungsbuget über 2,5% des BIP, Geldwäsche

Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt nur in 
Unternehmen, die nicht gegen die ESG-Ausschlusskriterien:

- des Österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzprodukte und
- des FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds

verstoßen sowie über einen überdurchschnittlichen ESG-Score von 50 aus 100 verfügen.

Unternehmen und Länder werden nach Ausschlusskriterien zu Themen wie Kinderarbeit, 
Korruption oder geächteten Waffen gescreent. Die Datenbank stellt dazu über 250 
Ausschlusskriterien zur Verfügung. Das ESG-Scoring basiert für Unternehmen auf tausenden 
Datenpunkten und mehr als 600 ESG-Faktoren und für Länder auf rund 50 nachhaltigen 
Kriterien zu Themen wie Klimaschutz oder Gesundheit und Sicherheit. PAI-Indikatoren sind 
dabei ein wesentlicher Bestandteil des ESG-Scores, d.h. Unternehmen, welche bessere PAI-
Indikatoren aufweisen als vergleichbare Unternehmen, erhalten einen besseren Score.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ Ja, 
die folgenden PAI werden berücksichtigt:

- THG-Emissionen (Scope 1 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 2 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 3 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 1 und 2 THG-Emissionen)
- THG-Emissionen (Scope 1, 2 und 3 THG-Emissionen)
- CO2 Fußabdruck (CO2 Fußabdruck von Scope 1 und 2)
- CO2 Fußabdruck (CO2 Fußabdruck von Scope 1, 2 und 3)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert (THG- Emissionsintensität der 
Unternehmen in die investiert wird von Scope 1 und 2)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert (THG- Emissionsintensität der 
Unternehmen in die investiert wird von Scope 1, 2 und 3
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil des 
Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der 
Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Energieverbrauch in GWh 
pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wid, nach klimaintensiven 
Sektor NACE A, B, C, D, E, F, G, H und L
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in 
oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeit 
dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirkt)
- Emissionen in Wasser (Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt aus gewichteter 
Durschschnitt)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, 
die von Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durschschnitt)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
(Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt 
waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung 
der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
eingerichtet haben)
- Unbereinigsten geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (Durschschnittliches 
unbereinigtes Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die Investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (Durchschnittliches Verhältnis 
von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die 
investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und 
Kontrollorgane)

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung.



- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und 
biologische Waffen) (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- THG- Emissionen (THG- Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Anzahl der 
Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und 
Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 
Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Prozentualer 
Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und 
Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 
Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Emissionen von Luftschadstoffen (Tonnen Äquivanlent anorganischer Schadstoffe pro 
investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
- Unfallquote ( Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt)
PAI-Indikatoren sind ein wesentlicher Bestandteil des ESG-Scores, d.h. Unternehmen, 
welche bessere PAI-Indikatoren aufweisen als vergleichbare Unternehmen, erhalten einen 
besseren ESG-Score.
Aktive Investitionen werden ausschließlich in Positionen getätigt, die unter Kategorie „#1 
Ausgerichtet auf ESG-Eigenschaften“ fallen. Daher erfolgt eine 100%-Allokation der 
Positionen unter „#1 Ausgerichtet auf ESG-Eigenschaften“.

Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des Fonds verfügbar (Jahresberichte ab 
01.01.2023).

☐ Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die allgemeine Anlagestrategie sowie der interne Ansatzes zur Sicherstellung der 
kontinuierlichen Umsetzung werden im Hauptteil des Verkaufsprospekts beschrieben. 
Durch die quartalsweise Evaluierung der Nachhaltigkeit wird sichergestellt, dass nur 
Wertpapiere in den Portfolien gehalten werden, die nach den von uns für den Fonds 
definierten Nachhaltigkeitskriterien als investierbar klassifiziert sind. Wenn ein Titel die 
vorgegebenen Kriterien nicht mehr erfüllt und nicht mehr als ausreichend nachhaltig gilt, ist 
der Fondsmanager verpflichtet, den Titel spätestens zum Ende des Folgequartals zu 
veräußern. 
Vor dem Kauf einer neuen Wandelanleihe gibt es neben der Überprüfung des ESG-Scorings 
und unter Einbeziehung der Ausschlusskriterien einen individuellen Nachhaltigkeitscheck 
auf Einzeltitelebene (Quick-Check) um ein umfängliches Bild der Nachhaltigkeit zu erzielen.
Die ESG-Anlagestrategie folgt den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens (UZ49) 
sowie des FNG-Siegels. Beide werden jährlich geprüft und zertifizieren Finanzprodukte, die 
aufgrund ihrer Veranlagungsstrategien und Managementprozesse nachhaltiger sind als 
vergleichbare Produkte am Markt. Darüber hinaus ist der ESG-Investitionsansatz konform 
mit dem Zielmarktkonzept.
Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und 
soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8  der Offenlegungs-Verordnung . Darüber hinaus 
werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen. Sowohl für die 
Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, S- und G-Faktoren 
berücksichtigt.
Es werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 50 aufweisen (Best-in-
Class Ansatz) und jene Titel ausgeschlossen, die gegen die folgenden Ausschlusskriterien 
des Österreichischen Umweltzeichens  und FNG-Siegels  verstoßen: 

Unternehmen:
- Normenbasierte Ausschlussprozesse in Übereinstimmung mit den UN Global Compact-
Prinzipien (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit, umweltschädliches Verhalten, 
Geldwäsche, Korruption),

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden.



- E: Umweltkontroversen, grüne Gentechnik, Atomenergie, Erdgas, Erdöl, Kohle, 
kontroverse Rohstoffgewinnung,
- S: Arbeitsnormkontroversen, Menschenrechtskontroversen, ausbeuterische 
Kinderarbeit, verbrauchende Embryonenforschung, geächtete Waffen, konventionelle 
Waffen und Rüstung.

Darüber hinaus werden für Unternehmen folgende Ausschlüsse berücksichtigt: Alkohol 
hochprozentig, Bilanzfälschung, Biozide, Glücksspiel, Pornografie, Steuervermeidung, 
Tabak, Tierversuche, Unethisches Geschäftsverhalten.
 
Länder: 
Biodiversität, Demokratie, Klimaabkommen von Paris.

Darüber hinaus werden für Länder folgende Ausschlüsse berücksichtigt: Arbeitsnormen, 
Atomenergie, Atomenergieausbau, Atomwaffensperrvertrag, Geldwäsche, Kinderarbeit, 
Konflikte und Kriege, Korruption, Menschenrechte, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, 
Todesstrafe, Waffen- und Rüstungsbudget.

Alle Unternehmen werden im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis 
umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der 
Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der einzelnen Branchen die 
Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige 
Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von 
Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen.

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden?

Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds sind die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie des Fonds.

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische 
oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. 
Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften 
einbezogen. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz 
werden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Die Vermögensallokation des Fonds und inwiefern der Fonds direkte oder indirekte 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist den 
Anlagebedingungen zu entnehmen.

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften.



• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den 
Anlagebedingungen. Derivate sind neutrale Positionen des Portfolios im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie und dienen nicht explizit zur Erreichung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale des Fonds.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform? 

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Eigenschaften im Sinne von 
Artikel 8, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der 
Offenlegungs-Verordnung. Die Umweltziele der Taxonomie fließen in das ESG-
Scoring-Modell ein.

Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der 
Definition der EU-Taxonomie beträgt 0%.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden.

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
MerkmaleInvestitionen

#2 Andere 
Investitionen



• Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?

☐ Ja:
☐  In fossiles Gas ☐  In Kernenergie

☒ Nein

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird 
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Insgesamt liegt die Quote von Positionen, die nicht dem Nachhaltigkeitsansatz 
entsprechen, bei 0%.
Unter „#2 Andere Eigenschaften“ fallen vorübergehend Positionen, für welche noch 
keine vollständigen Ausschlussprüfungen und/oder ESG-Scorings vorliegen.
Außerdem kann es Positionen geben, welche aufgrund einer nachträglichen 
Verschlechterung im ESG-Scoring oder durch ein neu aufgetretenes 
Ausschlusskriterium nicht mehr unter #1 Ausgerichtet auf ESG-Eigenschaften“ 
eingeordnet werden können. Diese Positionen werden innerhalb einer Frist von drei 
Monaten verkauft.
Der Fonds kann Cash und Cash-Äquivalente halten.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, 
gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder 
sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der 
Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
vertraglichen Unterlagen keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen 
Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt 
Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht 
der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie 
erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 
mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

0,00%

100,00%

Taxonomie-konform

Andere Investionen

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2JF7B0/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PMXC5/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2QSG30/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3C5CB2/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2G2/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2H0/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2J6/document/SRD/de

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2JF7B0/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PMXC5/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2QSG30/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3C5CB2/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2G2/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2H0/document/SRD/de
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3DQ2J6/document/SRD/de

